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Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung 2017 / 2018: 
Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen sowie Bewirtschaftungsverfügung 2017

Kenntnisnahme:

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen zu den Haushalten 2017 und 2018 sowie die Bewirtschaftungsverfügung zum 
Haushalt 2017 werden gemäß Vorlage- Nr. 14/2012 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 
 
Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat die 
Haushaltssatzung für die Jahre 2017 / 2018 zur Kenntnis genommen sowie die 
Umlagesätze der Landschaftsumlage mit Erlass vom 5. April 2017 genehmigt. Die 
Haushaltssatzung ist mit der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Landes Nordrhein-Westfalen am 5. Mai 2017 in Kraft getreten. Mit der Verfügung der 
Kämmerin vom 10. Mai 2017 wurde der Haushalt 2017 mit einem Vorbehalt hinsichtlich 
künftig ggf. erforderlich werdender Einschränkungen zur Bewirtschaftung freigegeben. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2012: 
 
Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat als 
Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung des LVR für die Jahre 2017 / 2018 zur Kenntnis 
genommen sowie die Umlagesätze der Landschaftsumlage mit dem als Anlage 1 
beigefügten Erlass vom 5. April 2017 genehmigt.  
 
Mit der Veröffentlichung der Satzung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes 
Nordrhein-Westfalen am 5. Mai 2017 (Nr. 19 ; Seite 483) ist die Satzung in Kraft 
getreten. Zeitgleich wurde mit der als Anlage 2 beigefügten Verfügung der Kämmerin 
vom 10. Mai 2017 die Bewirtschaftung des Haushaltes 2017 freigegeben. Die 
Bewirtschaftung wurde jedoch unter den Vorbehalt möglicher restriktiver Maßnahmen zu 
einem späteren Zeitpunkt gestellt, sofern  sich abzeichnen sollte, dass die Erreichung der 
Konsolidierungsziele gefährdet sein könnte. 
 
 
Im Auftrag  
 
S o e t h o u t 
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An die Außendienststellen 
(ohne  LVR-Kliniken, LVR–Verbund Heilpädagogischer Hilfen,  
LVR-Krankenhauszentralwäscherei, LVR-Förderschulen, LVR-Jugendhilfe Rheinland,  
LVR–InfoKom) 
 
nachrichtlich 
Gesamtpersonalrat 
Personalräte der Dezernate 
 
 

 
Bewirtschaftungsverfügung zum Haushalt 2017 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Genehmigungsverfahren zur Haushaltssatzung 2017 / 2018 – einschließlich der Ge-
nehmigung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage – ist inzwischen abgeschlossen. Mit 
dieser Verfügung möchte ich Ihnen die Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes 
2017 bekannt geben. 

1. Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2017 / 2018 
 
Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein–Westfalen (MIK) hat 
als Aufsichtsbehörde den Haushalt des LVR genehmigt und der Veröffentlichung der 
Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017 / 2018 mit Erlass vom 5. April 2017 
zugestimmt. 
 
Die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gelten formal bis zur öffentlichen Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt, die am 5. Mai 2017 erfolgt ist. Mit der Haushaltssat-
zung tritt zeitgleich die Bewirtschaftungsverfügung in Kraft. 
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2. Bewirtschaftungsverfügung  
 
Der LVR hat nach 2015 / 2016 erneut einen Doppelhaushalt aufgestellt, um seinen Mit-
gliedskörperschaften über einen längeren Zeitraum Planungssicherheit geben zu können. 
Er  trägt damit auch der nach wie vor angespannten Finanzlage vieler seiner Mitglieds-
körperschaften Rechnung.  
 
Die Zahl überschuldeter, von Überschuldung bedrohter oder im Haushaltssicherungskon-
zept bzw. im Nothaushalt befindlicher Kommunen im Rheinland ist unverändert hoch. 
Damit besteht für den LVR weiter die Verpflichtung und Notwendigkeit, seine Mitglieds-
körperschaften durch ein an Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Sparsamkeit ausgerichtetes 
Handeln und unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nicht über ein unbedingt 
erforderliches Maß hinaus in Anspruch zu nehmen.  
 
Im Erlass vom 5. April 2017 erkennt die Kommunalaufsicht ausdrücklich die vom LVR 
ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen an. Gleichwohl weist das MIK darauf hin, dass es 
dem LVR in den Jahren der Doppelhaushaltssatzung sowie in den anschließenden Jahren 
der mittelfristigen Finanzplanung nicht gelingt, einen in Erträgen und Aufwendungen aus-
geglichenen Haushalt darzustellen und merkt kritisch an, dass der zum (fiktiven) Haus-
haltsausgleich notwendige Einsatz von Eigenkapital auf Dauer ein Risiko für die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des LVR darstellt. Wegen der problematischen Folgen, die 
eine Verringerung des Eigenkapitals regelmäßig nach sich zieht, sei deshalb zu prüfen, 
welche Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung möglich seien. 
 
Diese Rahmenbedingungen erfordern auch nach Beendigung der vorläufigen Haushalts-
führung weiter eine restriktive Bewirtschaftung des Doppelhaushaltes 2017 / 2018, um 
die für die Haushaltsjahre vereinbarten Konsolidierungsziele in der Bewirtschaftung er-
folgreich umsetzen zu können. 
 
Im Vertrauen auf Ihre uneingeschränkte Unterstützung bei der Realisierung der 
vereinbarten Ziele, gebe ich die Haushaltsmittel des Jahres 2017 zur Bewirt-
schaftung frei.   
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich die Freigabe der Haushaltsmittel zunächst auf das 
Haushaltsjahr 2017 beschränke und unter den Vorbehalt möglicher weiterer Maßnahmen 
zu einem späteren Zeitpunkt stelle, sofern sich abzeichnen sollte, dass die Erreichung der 
Konsolidierungsziele gefährdet sein könnte. Der Haushaltsplan für die Jahre  2017 / 2018 
bewegt sich – wie auch in den Vorjahren -  in allen Dezernaten im unteren Bereich der 
Einschätzungsbandbreite und ist teilweise mit Risiken behaftet.  
 
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die Beurteilung der Notwendigkeit eines mögli-
chen Nachtragshaushaltes für das Jahr 2018 bitte ich Sie, mir unabhängig von den Prog-
nosen auf das voraussichtliche Jahresergebnis erhebliche Abweichungen gegenüber der 
Planung unmittelbar nach Bekanntwerden zur Kenntnis zu bringen.  
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In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Ihnen vorliegende Anforderungsschreiben 
zur Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 vom 4. April 2017 des Fach-
bereichs Finanzmanagement verweisen. 
 
Für Ihr Engagement im Sinne der gemeinsamen Zielsetzung einer tragfähigen Haushalts-
führung bedanke ich mich herzlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
H ö t t e 
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